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Der Mäzen und der Künstler: Konrad Hummler (links) und Rudolf Lutz schauen optimistisch auf das zweite Jahr ihres Bach-Grossprojekts.

Alles andere als müde
Die Bach-Stiftung schaut auf ihr erstes Jahr zurück und kräftig nach vorne

TROGEN. Das erste von 25
Jahren von Bachs Vokalmusik
ist geschafft. Für die nächsten
Jahrgänge feilt die Bach-
Stiftung intensiv an einer
weiteren Qualitätssteigerung.

MARTIN PREISSER

Neun Konzerte sind in Trogen seit
Herbst 2006 bereits über die Büh-
ne gegangen, elfmal werden 2008
Kantaten von Bach in der evange-
lischen Kirche erklingen. Es ist das
zweite Jahr des ambitionierten
und auf 25 Jahre angelegten
Grossprojekts, welches das kom-
plette Vokalwerk des Barockmeis-
ters präsentieren will. Rudolf Lutz,
der künstlerische Leiter, und Kon-
rad Hummler, mäzenatisch in der
Bach-Stiftung und als deren Präsi-
dent engagiert, machen auch
schon einmal Manöverkritik auf
gemeinsamen Wanderungen.
Beide sind mit dem ersten Jahr
zufrieden, denken aber über Ver-
besserungen an den Details des
gigantischen Projekts nach.

«Bereit zum Losfliegen»

«Ich bin nach einem Jahr Erfah-
rung bereit zum Losfliegen», sagt
Rudolf Lutz. «Das Kind ist gezeugt,
jetzt ist es da, hat bereits viel Repu-
tation und wird nun zur Verant-
wortung.» Lutz hat andere Ver-
pflichtungen, unter anderem den
St.Galler Bach-Chor, aufgegeben,
um sich noch intensiver dem
Trogner Bach-Projekt widmen zu
können. «Ich brauche jetzt den
Raum, damit Steigerungen in der
Qualität möglich sind.» Belastet
ihn die Aussicht auf weitere 24
Jahre Vokalmusik von Bach?
«Nein. Am Anfang habe ich zwar
fast hysterisch auf diese Idee
reagiert. Aber jetzt komme ich auf
die Spuren dieses Genies. Ich
lerne Bach auszuhalten und bin
neugierig auf jede neue Kantate.»

«Nehmen gerne auch eine Diva»

Das Programm 2008 steht be-
reits vollständig. Lutz will die Pro-

benarbeit intensivieren, vor allem
was den Zusammenhalt des En-
sembles und die immer kompro-
misslosere Arbeit an den Details
der jeweiligen Werke anbelangt.
Intensiv wird Solisten-Ranking
betrieben, hinterfragt, wer mit
welcher Funktion genau ins Pro-
jekt passt. «Wir nehmen bei den
Solistinnen gerne auch eine Diva,
aber sie muss in unsere Philoso-
phie passen», sagt Rudolf Lutz.

Festhalten am Konzept

Weitere 24 Jahre Bach? Auch
Konrad Hummler glaubt an den

Erfolg des Projekts und an die
Leistungsfähigkeit aller Beteilig-
ten: «Man muss in der Gegenwart
das Beste herausholen und Ver-
trauen haben, dass man immer
wieder über neue Kraft verfügt.»
Hummler, der als Bankier die
finanziellen Mittel sicherstellt, ist
mit dem bisherigen Konzept zu-
frieden. An der Formel «Zweimal
Musik und dazwischen die Refle-
xion», der Idee der Workshops und
der programmatischen Ausrich-
tung auf das Kirchenjahr soll fest-
gehalten werden. Die Publikums-
zahlen sind mit jedem Konzert ge-

stiegen. Jetzt muss sich die Stif-
tung bereits Gedanken machen
über ein Anmeldeverfahren für
die Workshops. Auch mit den Sitz-
plätzen in der Kirche stosse man
an Grenzen, sagt Konrad Humm-
ler.

Verbessern will er die Reflexio-
nen. «Hier wollen wir restriktiver
werden.» Hummler will keine
pseudowissenschaftlichen Vor-
träge über die Kantaten, sondern
wünscht sich Referenten, die sich
sehr subjektiv geben, sich nicht
hinter Wissenschaftlichkeit ver-
stecken, sondern es wagen, recht

persönlich über die oft seltsam
fernen Kantatentexte zu reflektie-
ren.

Buch und DVD-Serie

Die Bach-Stiftung hat für die
nächsten Referate den Pro-
grammleiter von Radio DRS2, Ar-
thur Godel, gewinnen können,
der neu die Referenten engagiert
und betreut. Im Frühjahr 2008 soll
ein erster Band der Bach-Reflexio-
nen im Verlag Arche erscheinen.
Ebenso wird eine erste Serie mit
sieben DVDs erscheinen. Konrad
Hummler will die gesamte Bach-

Reihe auf diesem Medium ver-
öffentlichen. «Im DVD-Bereich
sind wir, was Bach angeht, die Ers-
ten.» Hummler hofft auch auf TV-
Stationen, für die dieses Material
willkommene Programmbeiträge
sein könnten. Offen ist man in Zu-
kunft bei der Bach-Stiftung auch
für mögliche Einladungen an in-
ternationale Festivals.

Nächstes Konzert:
Freitag, 18. Januar 2008, mit der
Kantate «Jesus schläft, was soll ich
hoffen». Als Referent für die
Reflexion wurde Rolf Dubs engagiert.
www.bachstiftung.ch
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NACHLESE

Renaissance der Landsgemeinde – und ihre Gültigkeit
Die Ausserrhoder Landsgemein-
de soll eine Renaissance erfahren:
1300 Stimmberechtigte haben
kürzlich eine Initiative mit folgen-
dem Text unterschrieben: «Die
Landsgemeinde als Versammlung
der kantonalen Stimmberechtig-
ten und oberstes Verfassungs-
und Gesetzgebungsorgan ist
wieder einzuführen.» Was vor
gut zehn Jahren, am 28.Septem-
ber 1997, an der Urne mit kla-
rem Verdikt abgeschafft worden
ist (54 Prozent für Abschaffung, 46
Prozent für Beibehaltung der
Landsgemeinde bei einer Stimm-
beteiligung von 61 Prozent), soll
jetzt also wieder eingeführt wer-
den.

*
Nach der Ausserrhoder Kantons-
verfassung von 1995 können mit
einer Volksinitiative die Teil- oder
Totalrevision der Verfassung oder
der Erlass, die Aufhebung oder die
Änderung von Gesetzen und Be-
schlüssen verlangt werden. Volks-
initiativen können als allgemeine
Anregung oder als ausgearbeitete
Vorlagen eingereicht werden. Die
Initiative zur Wiedereinführung
der Landsgemeinde ist eine allge-
meine Anregung. Notwendig sind
300 Unterschriften, eingereicht
wurden 1300.

Wie geht es nun weiter? Kantons-
verfassung und das Gesetz über
die politischen Rechte beschrei-
ben das weitere Verfahren wie
folgt: Der Regierungsrat entschei-
det über das Zustandekommen,
der Kantonsrat alsdann über die
Gültigkeit der Initiative. Ersteres
ist unproblematisch: Die Stimm-
berechtigung der Unterzeichner
der Initiative muss durch die Ge-
meindekanzleien bescheinigt
und alsdann die Gesamtzahl der
gültigen Unterschriften ermittelt
werden. Erfahrungsgemäss wer-
den nur einige wenige Unter-
schriften nicht anerkannt; bei
1300 Unterschriften kann ange-
nommen werden, dass die Wie-
dereinführungsinitiative zustan-
de gekommen ist.

Heikler wird es bei der Frage
der Gültigkeit, die aufgrund eines
Antrages des Regierungsrates
vom Kantonsrat zu entscheiden
ist. Die Kantonsverfassung be-
schreibt eine Initiative als ganz
oder teilweise ungültig, wenn sie
dem Grundsatz der Einheit der
Materie oder übergeordnetem
Recht – zum Beispiel der Bundes-
verfassung – widerspricht oder
undurchführbar ist. Eine ungül-
tige Initiative oder der ungültige
Teil einer Initiative kommt nicht
zur Abstimmung. Seit der neuen

Kantonsverfassung, also seit 1995,
wurden zwei Initiativen für ungül-
tig erklärt, nämlich eine als Initia-
tive eingereichte «Schadenersatz-
klage gegen die Verantwortlichen
am Untergang der Ausserrhoder
Kantonalbank» sowie die Initia-
tive «12 autofreie Sonntage».

*
Die Gültigkeit der Wiedereinfüh-
rungsinitiative hängt also nicht
von der politischen, sozialen, tra-
ditionellen, historischen oder
emotionalen Bedeutung ab, die
der Kantonsrat der Landsgemein-
de beimisst, sondern primär
von einer staatsrechtlichen Be-
urteilung.

Der Regierungsrat wird sich
überlegen müssen, die Beurtei-
lung der Gültigkeit nicht selber,
das heisst verwaltungsintern, vor-
zunehmen. Zwar ist im aktuellen
Regierungsrat kein Mitglied da-
bei, das vor zehn Jahren in die Ab-
stimmungsfrage «Beibehaltung
oder Abschaffung der Landsge-
meinde» involviert war. Trotzdem
ist es für jeden Regierungsrat
nicht unerheblich, ob er beispiels-
weise im Vierjahresrhythmus an
der Urne oder jährlich an der
Landsgemeinde gewählt wird. Er
ist somit tendenziell befangen,
und diese mögliche Befangenheit

lässt es sinnvoll erscheinen, die
Gültigkeit oder Teilgültigkeit
durch ein Gutachten eines exter-
nen Staatsrechtlers beurteilen
und von ihm allenfalls Alternati-
ven erarbeiten zu lassen.

*
Die Landsgemeinde wurde vor
zehn Jahren unter anderem auf-
grund verschiedener rechtlicher
Mängel abgeschafft. Zwischen-
zeitlich ist durch verschiedene
Verfassungs-, Gesetzes- und Ver-
ordnungsänderungen ein Wahl-
und Abstimmungssystem errich-
tet worden, das funktioniert, mit
andern Kantonen vergleichbar ist
und keine rechtlichen Mängel
mehr aufweist. Eine Rückkehr zu
einem früheren, unter rechtlichen
und demokratischen Aspekten
zweifelhaften System, wird dama-
lige Kritiker der Landsgemeinde
erneut auf den Plan rufen. Zu er-
innern ist beispielsweise an eine
1996 von mehr als siebentausend
Stimmberechtigten unterzeich-
nete Volksinitiative, die verlangte,
dass über Verfassungsfragen nicht
mehr an der Landsgemeinde,
sondern ausschliesslich an der
Urne befunden werden sollte. Die
vorliegende Wiedereinführungs-
initiative sieht die Landsgemein-
de wieder als «Verfassungsorgan»

vor, das heisst über Verfassungs-
fragen sollte wiederum die Lands-
gemeinde befinden.

Zwar hat das Bundesgericht
noch nie im Zusammenhang mit
der Wiedereinführung einer
Landsgemeinde geurteilt, ist also
in dieser Frage völlig frei. Die Wie-
dereinführung eines Wahl- und
Abstimmungssystems, das von
den Stimmberechtigten verlangt,
ihre politischen Rechte aus-
schliesslich zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten
Ort wahrzunehmen, das viele
Stimmberechtigte von der Wahr-
nehmung ihrer politischen Rechte
ausschliesst, das das Abstim-
mungsgeheimnis nicht gewähr-
leistet und das Wahl- und Ab-
stimmungsergebnis nicht genau
ermittelt, sondern schätzt, usw.,
ein solches System weist Mängel
auf, bei denen bezweifelt werden
kann, ob es vor dem Bundes-
gericht standhält. Bereits ein Gül-
tigkeitsentscheid des Kantons-
rates dürfte deshalb vor dem
Bundesgericht angefochten wer-
den. Auch wenn dies vielen nicht
«wohlgfallt».

Erich Niederer

Erich Niederer war fünf Jahre
Ratschreiber von Appenzell A.Rh.
Er betreut die «Nachlese»,
die monatlich erscheint.

REGIONALJOURNAL

Erarbeitet
Das Gesundheits- und Sozialde-
partement des Kantons Appenzell
I.Rh. hat eine Bedarfsplanung für
stationäre Alters- und Pflege-
heimplätze in den nächsten Jah-
ren erarbeitet. Grundlage sei das
Altersleitbild von 2002, schreibt
die Ratskanzlei. Insbesondere sei
erörtert worden, wie der ausge-
wiesene Bedarf an Betten für die
stationäre Pflege und Betreuung
in den vorhandenen Institutionen
sinnvoll abgedeckt werden soll.
Die Standeskommission sei mit
dem Bericht grundsätzlich ein-
verstanden; die definitive Zustim-
mung erfolge nach Bereinigung
der Vorbehalte. (rk)

Revidiert
Der Innerrhoder Grosse Rat hat
einen Beschluss aus dem Jahr
1962 revidiert. Es geht um den
damals erfolgten Beitritt zum
Konkordat über die nicht eid-
genössisch konzessionierten Luft-
seilbahnen und Skilifte. In einer
neuen Bestimmung legte das Par-
lament fest, dass die Standeskom-
mission geringfügige Änderungen
des Konkordates dem Grossen Rat
nicht mehr vorzulegen hat, teilt
die Ratskanzlei mit. (rk)

Verabschiedet
Die Standeskommission hat den
Landsgemeindebeschluss zur Re-
vision des Polizeigesetzes zuhan-
den der Grossratssession von Mit-
te Februar verabschiedet. (rk)


